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Soweit bereits Mittel des Fonds für Grundmittel für die 
Finanzierung von Investitionen und Werterhaltungsmaß
nahmen auf der Grundlage der staatlichen Planauflagen 
Investitionen — Gesamt (materielles Volumen), Bauauf
kommen für Baureparaturen, Modernisierung, Um- und 
Ausbau und Instandhaltung sowie einheitlicher Fonds 
Straßenwesen eingesetzt wurden, sind sie bei der Festle
gung des zu sperrenden Anteils an den Gesamteinnahmen 
des Staatshaushaltes zu berücksichtigen.
Die Finanzierung von Investitionen und Werterhaltungs
maßnahmen außerhalb des Volkswirtschaftsplanes ist aus 
Mitteln des Fonds für Grundmittel nicht statthaft.

5. Die örtlichen Räte haben den Einsatz des Fonds für 
Grundmittel entsprechend den Ziffern 1 bis 4 gegenüber 
dem übergeordneten Rat nachzuweisen.
Die Räte der Bezirke übergeben den zusammengefaßten 
Nachweis an den Minister der Finanzen bis zum 30. März 
eines jeden Jahres. Für. 1975 ist dieser Nachweis bis zum 
20. Mai zu übergeben.

6. Die Staatliche Finanzrevision prüft die Ordnungsmäßig
keit der Abrechnung und das Einsatzes des Fonds für 
Grundmittel im Rahmen der Prüfung der Jahres
abschlüsse der örtlichen Haushalte. * 1

Beschluß
zur Ergänzung des Beschlusses des Ministerrates 

über Maßnahmen zur Erhöhung finanzieller Mittel 
in Gemeinden und kreisangehörigen Städten 

zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Bürger

vom 27. Februar 1975

Zur Sicherung der vorrangigen Erfüllung der Investitionen 
und Werterhaltungsmaßnahmen auf der Grundlage des 
staatlichen Planes und zur weiteren Verbesserung von Ord
nung und Disziplin wird beschlossen:

1. Abschnitt II Ziff. 2 des Beschlusses des Ministerrates vom 
30. August 1973 über Maßnahmen zur Erhöhung finanziel
ler Mittel in Gemeinden und kreisangehörigen Städten 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Bürger (GBl. I Nr. 43 S. 454) wird durch folgenden 
Absatz ergänzt:

„Die Durchführung aller .zusätzlichen Maßnahmen mit In
vestitionscharakter, die Baumaterial und Baukapazitäten 
erfordern, bedarf der Bestätigung durch die Räte der 
Kreise. Das gilt auch für größere zusätzliche Werterhal
tungsmaßnahmen. Die Räte der Gemeinden und Städte 
stellen entsprechende Anträge an den Rat des Kreises.

Die Räte der Kreise prüfen und entscheiden über die An
träge der Gemeinden und Städte. Sie haben zu sichern, 
daß keine Baumaterialien und Baukapazitäten eingesetzt 
werden, die für Planaufgaben und für den Bevölkerungs
bedarf bilanziert sind.“

2. Der Beschluß tritt am 1. April 1975 in Kraft.

Berlin, den 27. Februar 1975

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S i n d e r m a n n
Vorsitzender

Der Minister der Finanzen 
B ö h m

Anordnung 
über den öffentlichen Fernsprechdienst 

— Fernsprechordnung —
(FO)

vom 21. November 1974
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